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Aktualisierte KVJS – Broschüre „Die Eignung von Kindertagespflegeper-

sonen und die Erlaubnis zur Kindertagespflege - Eine Empfehlung für die 

Jugendämter der Stadt- und Landkreise“ 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Kindertagespflege ist eine wichtige Säule der Betreuungsangebote für Kin-

der in Baden-Württemberg. Die gesetzliche Verankerung der Gleichrangigkeit 

von Tagespflege und Kindertageseinrichtungen in § 24 SGB VIII verdeutlicht 

den hohen Stellenwert der Kindertagespflege und verbindet den Anspruch auf 

eine hohe Betreuungsqualität. Darauf begründet sich der Bedarf an qualifizier-

ten Kindertagespflegepersonen zur Umsetzung des gesetzlichen Förderauf-

trags. 

 

In der aktualisierten KVJS-Broschüre „Die Eignung von Kindertagespflegeper-

sonen und die Erlaubnis zur Kindertagespflege - Eine Empfehlung für die Ju-

gendämter der Stadt- und Landkreise“ sind die gesetzlichen Vorgaben und die 

fachlichen Mindeststandards aufgeführt. Zur weiteren Empfehlung runden die 

aufgeführten Impulsfragen den Prozess der Eignungsüberprüfung ab. 

 

Folgende Stadt- und Landkreise haben mit ihren Jugendämtern bei der Entwick-

lung dieser aktuellen Empfehlungen mitgewirkt: Landkreis Breisgau-

Hochschwarzwald, Landkreis Esslingen, Landkreis Ludwigsburg, Landkreis 

Schwäbisch Hall, Landkreis Rastatt sowie die Städte Freiburg, Heilbronn, 

Mannheim, Stuttgart, Ulm und Villingen-Schwenningen. Damit wurde sicherge-
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Seite 2 stellt, dass sich die unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort in der Broschüre 

wiederfinden. Wir danken allen Beteiligten für die gelungene Zusammenarbeit. 

 

Die landesweite AG Kindertagespflege hat am 14. September 2018 der Veröf-

fentlichung zugestimmt. Sie finden die Broschüre in der Anlage und unter 

https://www.kvjs.de/jugend/tagesbetreuung-von-kindern/kindertagespflege/.  

 

Ziel dieser neuen KVJS-Broschüre ist, den Verantwortlichen vor Ort mehr Hand-

lungssicherheit im Prozess der Eignungsüberprüfung zu ermöglichen und somit 

dem gesetzlichen Anspruch zu genügen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Reinhold Grüner 

 

 

Anlage: 

Aktualisierte KVJS – Broschüre „Die Eignung von Kindertagespflegepersonen 

und die Erlaubnis zur Kindertagespflege - Eine Empfehlung für die Jugendämter 

der Stadt- und Landkreise“ 
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